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Staatsziel „Tierschutz“

Auswirkungen der Grundgesetzänderung auf die 
landwirtschaftliche Nutztierhaltung

von Johannes Caspar

Nach langjährigen Debatten über Für und Wider einer Verfassungsänderung zu-
gunsten des Tierschutzes hat sich im Deutschen Bundestag nunmehr fraktions-
übergreifend die Auffassung durchgesetzt, dass der Schutz des Tieres in der Bundes-
republik in der Vergangenheit unzulänglich war und es daher einer Verankerung des
Tierschutzes in der Verfassung bedarf. Am 17. Mai 2002 wurde vom Bundestag mit
überwältigender Mehrheit die Aufnahme des Tierschutzes in das Grundgesetz
beschlossen. Danach enthält Art. 20a GG künftig neben dem „Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen“ auch das Staatsziel „Tierschutz“. Welche Bedeutung hat diese
Grundgesetzänderung für die Stärkung des Tierschutzes innerhalb der landwirt-
schaftlichen Nutztierhaltung?

Die Bundesrepublik hat den Tierschutz als erster
Staat – nicht in Europa (1), immerhin jedoch in-
nerhalb der EU – in ihre Verfassung aufgenommen.
Damit gelingt die Umsetzung eines Vorhabens, das
rückblickend sicherlich eines der umstrittensten
rechtspolitischen Projekte in der Bundesrepublik
gewesen ist. Den Tierschutz- und Naturschutzver-
bänden sowie den Kirchen, die in der Vergangen-
heit für die Einfügung einer Staatszielbestimmung
eingetreten sind, hielt eine Interessenkoalition 
bestehend aus Vertretern der Agrarwirtschaft, der
pharmazeutischen Industrie sowie der Wissen-
schaftsverbände die Befürchtung entgegen, die Im-
plementierung des Tierschutzes in das Grundge-
setz werde massive Beeinträchtigungen der unter-
schiedlichsten wirtschaftlichen und wissenschaft-
lichen Interessen nach sich ziehen.

Angesichts dieser heftig geführten Debatte
scheint das Konfliktpotential der Verfassungsän-
derung auf den ersten Blick kaum der Rede wert,
schließlich ging es zuletzt lediglich um die Anfü-
gung von drei Worten an die Staatszielbestimmung
„Umweltschutz“: Künftig wird der staatliche Auf-
trag zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
in Art. 20 a GG durch die Formulierung „und die
Tiere“ erweitert.

Anders als ein Grundrecht, das einen subjekti-
ven Anspruch des Einzelnen gewährt, handelt es

sich bei einem Staatsziel um eine an den Staat ge-
richtete objektive Verpflichtung mit Rechtsver-
bindlichkeit. Die Einfügung einer Staatszielbe-
stimmung „Tierschutz“ in die Verfassung bringt
somit den verbindlichen Gestaltungsauftrag an die
Staatsgewalten zum Ausdruck, dem Tierschutz ei-
nen möglichst hohen Stellenwert im Rechtssystem
zuzuweisen. Als Optimierungsgebot beinhaltet die
Staatszielbestimmung keine absolute Vorrangklau-
sel für den Tierschutz, sondern gebietet, diese Auf-
gabe gemäß der verfassungsmäßigen Ordnung
durchzuführen. Dem Regelungsanliegen des Tier-
schutzes kommt eine eigenständige Bedeutung
nach Maßgabe anderer, gegenläufiger Verfassungs-
prinzipien sowie nach Maßgabe der Grundrechte
der Tiernutzer zu.

Im Folgenden sollen die wesentlichen Auswir-
kungen der neuen Staatszielbestimmung in Art. 20a
GG mit besonderer Berücksichtigung der agrar-
industriellen Tiererzeugung für die einzelnen Staats-
gewalten dargestellt werden.

Bedeutung für die künftige Rechtssetzung

Die Rechtssetzung, die neben dem parlamenta-
rischen Gesetzgeber auch den Verordnungsgeber
betrifft, hat bei der Umsetzung der Regelungsma-
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terie grundsätzlich einen eigenen, weit gezogenen
Gestaltungsspielraum. Andererseits bleibt der
Rechtssetzer durch die Staatszielbestimmung je-
doch gefordert, für einen möglichst wirksamen
Tierschutz zu sorgen. Hieraus lässt sich die allge-
meine Pflicht zum Erlass von Bestimmungen mit
einem möglichst hohen Tierschutzniveau ableiten.
Wie auch aus der Staatszielbestimmung „Umwelt-
schutz“ ergeben sich als Konkretisierung des 
neuen Art. 20 a GG unter anderem ein tierschutz-
rechtliches Verschlechterungsverbot sowie eine
staatliche Nachbesserungspflicht, darauf gerichtet,
den gesetzlichen Tierschutz dem neuesten Stand
der wissenschaftlichen Erkenntnisse anzupassen.

Dem Regelungsauftrag widersprechen würde
so etwa der Abbau bereits bewährter Tierschutz-
standards bei Haltung, Zucht oder Transport zu-
gunsten einer preisgünstigen Erzeugung tierischer
Nahrungsmittel. Das Regelungsanliegen „Tier-
schutz“ lässt sich nicht als Verrechnungsposten ei-
ner lediglich moralischen Verbindlichkeit ansehen,
die bei Bestehen marktwirtschaftlicher Gründe je-
derzeit abgestreift werden kann. Das System der
bisherigen Haltungsregelungen für Hennen, Kälber
und Schweine ist daher im Grundsatz irreversibel. 

Seiner Nachbesserungspflicht folgend, hat der
Rechtssetzer ferner die neuesten ethologischen Er-
kenntnisse bei der Nutztierhaltung in regelmäßigen
Abständen mit den gesetzlichen Vorschriften für
die Intensivtierhaltung abzugleichen und nötigen-
falls in die Haltungsregelungen zu implementieren.
In beispielhafter Weise geschah dies anlässlich 
der Neuregelung der Hennenhaltung durch das
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Land-
wirtschaft und Ernährung mit der so genannten
Hennenhaltungsverordnung. Weitere Regelungen,
insbesondere zur ohnehin umstrittenen Schweine-
haltungsverordnung müssen folgen. 

Durch das Staatsziel wird ferner aufgegeben,
einen wirksamen Vollzug des Tierschutzrechts zu
ermöglichen. Damit sind zunächst die für den Voll-
zug zuständigen Bundesländer in die Pflicht ge-
nommen. Gleichzeitig besteht aber auch die Ver-
antwortung des Bundes zu einer vollzugserleich-
ternden Tierschutzgesetzgebung.

Zu einer spürbaren Entlastung der personell so-
wie sächlich zumeist schlecht ausgestatteten Be-
hörden würde eine durch den Bundesgesetzgeber
in das Tierschutzgesetz einzufügende tierschutz-
rechtliche Verbandsklage beitragen, die es den
Tierschutzverbänden ermöglichen könnte, bei Miss-
achtung von geltendem Tierschutzrecht im eigenen
Namen zugunsten der betroffenen Tiere die Ge-
richte anzurufen.

Bedeutung kommt der Bestimmung des Art. 20 a
GG auch mit Blick auf die immer wichtiger wer-
denden gemeinschaftsrechtlichen Standards der
Tierschutzrichtlinien zu. Die einschlägigen Richt-
linien zum gemeinschaftlichen Tierschutzrecht set-
zen durchweg nur Mindeststandards, so dass den
Mitgliedstaaten bei der Implementierung des Ge-
meinschaftsrechts der Weg des „opting up“ nach
Maßgabe der eigenen Rechtsordnung ausdrücklich
frei steht. Auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen
Tierhaltung bis hin zur Tierversuchsrichtlinie fun-
giert das Staatsziel „Tierschutz“ somit als nationa-
le Schutzverstärkungsklausel bei der Umsetzung
von EU-Tierschutzrecht.

Daneben folgt aus dem neuen Staatsziel die
Pflicht zur Wahrung eines tierschutzrechtlichen
Minimums: In tierschutzrelevanten Bereichen, wo
bislang Regelungen fehlen, hat der Rechtssetzer
daher für rechtlich verbindliche Tierschutznormen
zu sorgen und Defizite im Umgang mit Tieren
möglichst zu beseitigen. Dies gilt in besonderem
Maße auf dem Sektor des zur Ausfüllung zentraler
Bestimmungen des Tierschutzgesetzes verantwort-
lichen Verordnungsrechts. Freilich bleibt er dabei
an die Rechtsordnung, insbesondere an die Grund-
rechte der Tiernutzer gebunden, denen er bei der
Umsetzung seines Gestaltungsauftrags hinreichend
Rechnung tragen muss.

Bestehende Haltungsverordnungen

Besondere Bedeutung für den Tierschutz kommt
der Tierhaltung in den Intensivtierhaltungsbe-
trieben zu. Während die Tierhaltung im Heimtier-
bereich weitgehend von besonderen Umständen
der einzelnen Tierhalter abhängig ist und Defizite
hier aus individuellen Faktoren (Vernachlässigung,
Rohheit) entstehen, lassen sich Mängel im Um-
gang mit Tieren aus der intensiven Massentierhal-
tung auf das grundsätzliche Problem zurückführen,
dass die natürlichen Bedürfnisse der Tiere mit einer
ökonomisch ausgerichteten Haltungsform regel-
mäßig in Konflikt treten.

Als grundlegende Vorschrift für die Tierhaltung
regelt § 2 TierSchG die allgemein an die Haltung
von Tieren zu stellenden Anforderungen. Danach
sind Tierhalter verpflichtet, das Tier seiner Art und
seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen zu
ernähren, zu pflegen und verhaltensgerecht unter-
zubringen. Ferner darf die Möglichkeit des Tieres
zu artgemäßer Bewegung nicht so eingeschränkt
werden, dass ihm Schmerzen, Leiden oder Schä-
den zugefügt werden. Der Halter muss schließlich
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über die für eine angemessene Ernährung, Pflege
und verhaltensgerechte Unterbringung erforder-
lichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.

Aufgrund der hohen Unbestimmtheit bleibt die
Norm für die konkrete Standardisierung der Min-
desthaltungsbedingungen bei der industriellen
Tierhaltung wenig tauglich. Spezialisierte Betriebe
zur Haltung einer hohen Anzahl von Tieren lassen
sich regelungstechnisch nur unzureichend durch
eine Generalklausel, wie sie § 2 TierSchG darstellt,
auf die Einhaltung tierschutzrelevanter Verfahren
und Methoden beschränken.

Das Tierschutzgesetz enthält daher die Bestim-
mung des § 2a TierSchG, die eine nähere Regelung
der Haltungsbedingungen der Tiere auf den Verord-
nungsgeber überträgt. Danach ist bestimmt, dass
das Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft ermächtigt wird,
durch Rechtsverordnungen mit Zustimmung des
Bundesrates, soweit es zum Schutz von Tieren er-
forderlich ist, die Anforderung an deren Haltung
noch näher zu bestimmen. 

Von seiner Regelungsermächtigung hat der
Verordnungsgeber in der Vergangenheit auf dem
Gebiet der agrar-industriellen Tiererzeugung für
die Haltung von Legehennen (2), die Haltung von
Kälbern (3) und die Haltung von Schweinen (4)
Gebrauch gemacht. Hinzu kommt eine allgemeine
Verordnung über die Haltung landwirtschaftlicher
Nutztiere (5), die als Rahmenregelung die einzel-
nen Verordnungen aufnimmt, jedoch keine Detail-
regelungen enthält. 

Auf weiten Gebieten der industrialisierten Nutz-
tierhaltung fehlen jedoch entsprechend verbind-
liche Detailregelungen. Dies betrifft insbesondere
die Haltung von Mastgeflügel. Hier sind vor allem
die Puten-, die Masthähnchen- (Broiler-) und die
Gänsehaltung zu nennen. Im Wesentlichen erfolgt
in diesem Bereich eine Standardisierung der 
Haltungsbedingungen über Selbstverpflichtungs-
erklärungen der Tierhalter. So wurden in der Ver-
gangenheit bundeseinheitliche Eckwerte für die
Haltung von Puten und Masthühnern durch eine
Vereinbarung zwischen Geflügelwirtschaft und
dem zuständigen Bundesministerium für Verbrau-
cherschutz, Ernährung und Landwirtschaft sowie
den Agrarministern und Senatoren der Länder ge-
schaffen. 

Die Praxis zeigt jedoch, dass die Umsetzung
der Anforderungen des § 2 TierSchG – sei es durch
freiwillige Selbstverpflichtungserklärungen oder
aber auch durch Erlasse der zuständigen Tier-
schutzbehörden der Länder – für derartige Tier-
großbetriebe offensichtlich nicht hinreichend ist. 

Verpflichtung zum Erlass weiterer 
Haltungsverordnungen 

Fehlen gesetzlich verbindliche, vollzugsfähige
Vorgaben für wichtige Bereiche der Massentier-
haltung, so ist der Verordnungsgeber in der Pflicht,
von seiner Verordnungsermächtigung Gebrauch zu
machen und zugunsten des Schutzguts des Art. 20 a
GG ausreichende Regelungen zu erlassen. Dies gilt
um so mehr, als die gängige Haltungspraxis zen-
trale Mindestbedingungen einer artgerechten Tier-
haltung unterläuft. Eine Verpflichtung, diesen Zu-
stand zu beenden, ergibt und ergab sich bereits 
zuvor aus der gesetzlichen Regelung des § 2 Tier-
SchG. Nach Einfügung des neuen Art. 20 a GG ist
der Verordnungsgeber zusätzlich durch das Beste-
hen einer Verfassungspflicht zum Schutz der Tiere
für den Erlass einer Rechtsverordnung verantwort-
lich. Ein Ermessen, angesichts offenkundig tier-
schutzwidriger Zustände weiterhin untätig zu blei-
ben, steht ihm nicht zu.

Eine Pflicht zum Verordnungserlass kann da-
rüber hinaus auch ohne einen ausdrücklichen Auf-
trag an den Verordnungsgeber entstehen, wenn 
ohne entsprechende Durchführungsverordnung
das Gesetz nicht praktikabel wäre und deshalb der
Gesetzesvollzug verhindert wird. Zeigt die indus-
trielle Haltungspraxis, dass ohne Erlass von be-
sonderen Haltungsregelungen eine artgerechte Un-
terbringung und Betreuung der Tiere nicht möglich
ist, so verdichtet sich das Ermessen des zuständi-
gen Ministeriums nach § 2a TierSchG auf den Er-
lass von entsprechenden Haltungsverordnungen.
Eine derartige Ermessensreduzierung liegt mit
Blick auf eine eklatant die minimalen Tierschutz-
standards unterlaufende Haltungspraxis von Mast-
geflügel, vor allem bei der Puten- und der Broiler-
aufzucht, vor.

Zusammenfassend kann festgehalten werden:
Die Staatszielbestimmung „Tierschutz“ in Art. 20 a
GG engt den Ermessensspielraum des für den Ver-
ordnungserlass zuständigen Bundesministeriums
für Verbraucherschutz, Ernährung und Gesundheit
zugunsten des Tierschutzes ein und fordert die
Schaffung von effizienten Regelungen auf dem
Gebiet der industriellen Puten- und Masthühner-
haltung.

Bedeutung für das Qualzuchtverbot

Eine zentrale Problematik bei der heutigen Tierhal-
tung betrifft die Züchtung von Tieren zum Zwecke
der agrar-industriellen Produktionssteigerung. Die
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einseitige Selektion auf eine genetische Struktur,
die maximale Erträge verspricht, hat erhebliche
Auswirkungen auf die Tiergesundheit.

Um der Problematik der so genannten Qual-
zuchten beizukommen, sind konkrete Regelungen
gefordert, aus denen sich ergibt, welche Zucht-
linien den Anforderungen des Tierschutzes nicht
entsprechen. Das kann durch formelle Gesetze ge-
schehen, ist aber auch durch eine nähere Fest-
legung des Qualzuchtbegriffs durch den Erlass von
entsprechenden Verordnungen möglich. 

Das Tierschutzgesetz widmet sich der Proble-
matik so genannter Qualzüchtungen in § 11b Tier-
SchG. Die Regelung enthält ein allgemeines Ver-
bot der Qualzucht. Nach Abs.1 ist es verboten,
Wirbeltiere zu züchten sowie diese auch durch bio-
oder gentechnische Maßnahmen zu verändern,
wenn damit gerechnet werden muss, dass bei der
Nachzucht den Tieren selbst oder deren Nachkom-
men erblich bedingt Körperteile oder Organe für
den artgemäßen Gebrauch fehlen, untauglich oder
umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden
oder Schäden auftreten. 

In der Vergangenheit hat sich ein Bewusstsein
dafür, dass § 11b TierSchG außer auf die Modebe-
dürfnisse bei der Haustierzucht auch auf die land-
wirtschaftliche Nutztierzucht Anwendung finden
könnte, bislang nur unzureichend entwickelt. In
der Rechtspraxis läuft das Qualzuchtverbot weit-
gehend leer. Wenn überhaupt, so gerät die Thema-
tik angesichts der Heimtierzucht und ihren Aus-
wüchsen in die rechtspolitische Diskussion. Hier
sind und waren es vor allem die Missstände bei der
Aggressionszucht von Rassehunden, die eine Be-
schäftigung mit der Bestimmung des § 11 b Tier-
SchG nahe legten. 

Der Tierschutzbericht der Bundesregierung be-
zeichnet die Anwendung des Qualzuchtverbots
denn auch offen als problematisch (6). 

Die Gründe für das Regelungsdefizit sind leicht
auszumachen: Das an einzelne Tierhalter gerich-
tete Verbot, bestimmte überzüchtete Tierarten zu
halten, ist nicht geeignet, das moderne Phänomen
der industriellen Massentierhaltung zu regulieren.
Eine Vielzahl von Adressaten erreicht man nicht
durch Belastung willkürlich herausgegriffener Per-
sonen, an denen dann stellvertretend exemplifiziert
wird, was für alle anderen erlaubt und was verbo-
ten sein soll, sondern durch klare gesetzliche Vor-
gaben, die den Begriff der Qualzucht im Hinblick
auf die betroffenen Tierarten allgemeinverbindlich
festlegen. 

Ein Verzicht auf allgemeine Bestimmungen bei
der Bewertung von Qualzüchtungen im Rahmen

der industriellen Tiermast führt daher automatisch
zu ähnlichen Regelungsdefiziten wie bei dem Ver-
zicht auf Detailregelungen bei der Massentierhal-
tung. Hier wie dort hat sich die Praxis im Umgang
mit Tieren viel zu sehr als ökonomisch bedeut-
samer Wirtschaftsfaktor entwickelt und auf indus-
trielle Haltungsanlagen spezialisiert, als dass sich
eine eigenständige Vollzugskultur quasi automa-
tisch über Generalklauseln herausbilden könnte.
Für die Frage einer Ermessensreduzierung beim
Verordnungserlass kommt Art. 20 a GG daher auch
in diesem Zusammenhang eine tragende Rolle zu. 

Auch hier lässt sich eine Handlungspflicht aus
Art. 20 a GG ableiten, da eine das Gesetz konkre-
tisierende Regelung über die Zulässigkeit von
Zuchtstandards, insbesondere bei millionenfach
„produzierten“ Nutztieren, zur Verhinderung so
genannter Qualzuchten für einen wirksamen Schutz
des Verfassungsrechtsguts „Tierschutz“ in Art. 20a
GG unverzichtbar ist. 

Bedeutung für Exekutive und Judikative

Im Gegensatz zur benachbarten Staatszielbestim-
mung „Umweltschutz“ kommt der Staatszielbe-
stimmung „Tierschutz“ gerade auch gegenüber
Exekutive und Judikative eine tragende Bedeutung
zu. Hier ist insbesondere die verfassungsrechtliche
Absicherung der Tierschutzbestimmungen (§ 7 ff;
§ 4a; § 3 Nr. 6 TierSchG) zu nennen, die in so ge-
nannte vorbehaltlose Grundrechte (Wissenschafts-,
Glaubens- sowie Kunstfreiheit) eingreifen und 
daher erst eine Anwendungsbasis für die Bestim-
mungen schaffen. Aber auch außerhalb des Schutz-
bereichs der benannten Grundrechte gehen für
Exekutive und Judikative von der Staatszielbe-
stimmung rechtswirksame Folgen aus:

Gerade dem Bereich des Rechtsvollzugs, durch
die defizitäre personelle und finanzielle Ausstattung
der Behörden in der Vergangenheit weitgehend
notleidend, wird künftig ein höherer Stellenwert
einzuräumen sein. Hier richtet sich die Regelung in
erster Linie an die zuständigen Länder.

Für die Auslegung unbestimmter Rechtsbe-
griffe wie auch für die Ausübung des behördlichen
Ermessens beim Vollzug des Tierschutzgesetzes
werden nunmehr Verwaltung und Rechtsprechung
stärker die Belange des Tierschutzes zu berück-
sichtigen haben. Besondere Bedeutung kommt da-
bei der Auslegung des zentralen Begriffs des ver-
nünftigen Grundes in § 1 TierSchG zu.

§ 1 S. 1 TierSchG beinhaltet einerseits ein klares
Bekenntnis zu einem pathozentrischen Tierschutz,
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wenn es dort heißt, dass aus der Verantwortung des
Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen 
Leben und Wohlbefinden zu schützen sei. Ande-
rerseits stellt § 1 S. 2 TierSchG klar, dass daneben
durchaus auch anthropozentrische Interessen im
Umgang mit Tieren von Belang sind. Dort heißt es:
Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund
Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. 

Ob und inwieweit ein Grund als vernünftig gilt,
ergibt sich angesichts der Vielfalt der Lebens-
vorgänge, in denen Eingriffe in die Integrität der 
Tiere möglich sind, nach Maßgabe einer Einzel-
fallbetrachtung. Hier sind nach dem Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz Geeignetheit, Erforderlich-
keit und Angemessenheit, das heißt: das Gewicht
des Zwecks der Maßnahme und das Gewicht der
Beeinträchtigung der Tiere gegeneinander abzu-
wägen. In diese Abwägung gehen die Belange des
(pathozentrischen) Tierschutzes, die nunmehr auch
Verfassungsrang haben, in einem höheren Maße
als bisher ein. 

In der Vergangenheit ergab sich die Frage nach
der Auslegung des vernünftigen Grundes vor allem
wegen der umfangreichen Förderung der Tötung
von gesunden Tieren (schlachtreifen Rindern wäh-
rend der BSE-Krise sowie wenige Tage alte Kälber,
Tötung von Eintagsküken). Das Votum gegen die
ausschließlich marktökonomisch motivierten Tier-
tötungen nach nationalem Recht wird künftig durch
die Ausstrahlungswirkung des Art. 20 a GG noch
deutlicher ausfallen. Eine vollständige Disponibi-
lität der Tiere als Waren bzw. agrarische Erzeug-
nisse verstößt gegen den Kerngehalt eines fort-
schrittlichen Tierschutzes. Wo die ökonomischen
Interessen an einer kostensparenden Produktion
solche Dimensionen annehmen, dass ein Dasein des
Tieres als empfindsames Lebewesen nicht einmal
mehr in Ansätzen möglich ist, müssen sie dem fun-
damentalen Grundsatz eines pathozentrischen Tier-
schutzes weichen. 

Fazit

Obwohl das Hauptmotiv des Verfassungsgebers bei
der Einfügung des Staatsziels „Tierschutz“ auf die
verfassungsrechtliche Absicherung der Vorschrif-
ten des Tierschutzgesetzes gegenüber den vorbe-
haltlosen Grundrechten der Tiernutzer abzielte,
kommt dem Staatsziel künftig auch Bedeutung bei
der rechtlichen Beurteilung und Ausgestaltung der
agrar-industriellen Tierproduktion zu. 

Den Rechtssetzer – dem parlamentarischen 
Gesetzgeber als auch dem für den Erlass von Tier-

schutz-Verordnungen verantwortlichen Bundes-
ministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft – trifft künftig die Verpflichtung,
den Tierschutz auf dem Gebiet der Nutztierhaltung /
-produktion durch Erlass entsprechender Regelun-
gen zu verbessern. Hier erwachsen vor allem Hand-
lungspflichten in den Bereichen, in denen bislang
erhebliche Tierschutzdefizite wegen fehlender oder
zu geringfügiger Regelungsstandards bestanden.

Für die Exekutive und Judikative ist das Staats-
ziel „Tierschutz“ bei Abwägungs- bzw. Ermes-
sensentscheidungen sowie bei der Auslegung von
unbestimmten Rechtsbegriffen – insbesondere im
Zusammenhang mit dem zentralen Begriff des 
vernünftigen Grundes – zu berücksichtigen. In Ab-
wägungsentscheidungen und bei der Auslegung
unbestimmter Rechtsbegriffe wird künftig der Tier-
schutz in einem höheren Maße Gewicht erlangen.
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